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/1. Ausriistung.

5. Die Einfithrung der vorgesehenen Infanteriehiliswaifen ist
unverziiglich an die Hand zu nehmen.

0. Die Um- und Neubewafinung der Artillerie wird als dringlich
bezeichnet und hierbei folgende Reihenfolge vorgeschlagen:
a) Weittragendes Geschiitz (moderne 15 cm Hb. oder 10,5
oder 12 cm Kanone) als Contre-Bttr.

b) Neubewaffnung der Feldartillerie mit einem Einheits-
geschiitz.

¢) Abschaffung der Ballontruppe.

d) Abschaffung der Schallmessung in der Art.-Beob. Kp.

e) Reduktion der Scheinwerfer-Kp. auf das Gebirge.

111. Verschiedenes.

7. Die Stellung des Unteroffizierskorps, namentlich auch ausser-
dienstlich in seiner wirtschaftlichen Existenz, ist zu heben.

8. Dem Bundesrat ist der Dank fiir die Vorlage zu einem Bun-
desgesetz .zum Schutze der oOffentlichen Ordnung auszu-
sprechert.

9. Die Armeeleitung wird eingeladen, zur Kriftigung des Wehr-
willens und im Interesse der Landesverteidigung sich des
Radios zu bedienen.

Aarau, den 7. Mai 1933.

Fiir den Zentralvorstand der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft,

Der Prisident: Der Sekretir:
Oberst Bircher. Hptm. Hagenbuch,

Broschiire des religits-sozialen Komitees
,Der 9. November 1932 in Genf‘.

Kurz vor dem Nicole-Prozess in Genf erschien unter dem
Titel: «Der 9. November 1932 in Genf, Kampf um die W ahrheit»,
eine Broschiire, herausgegeben von der religios-sozialen Ver-
einigung der Schweiz. Als Herausgeber dieser Broschiire unter-
zeichnen untenstehende Mitglieder des Komitees der religits-so-
zialen Vereinigung, die wir in extenso bringen, denn es wird wohl
einmal dieStunde kommen, da esgut ist, dass man dieNamen die-
ser Mitglieder, deren Rechtsbegriffe sehr ins Wanken gekommen
sind und deren Geistesverfassung jedenfalls mit den Gedanken-
gingen des Schweizervolkes nichts, aber auch gar nichts gemein
hat, kennt. Hinter dem Mantel der Religiositdt versteckt, werden
in gemeinster Art und in perfidester Weise die Armee und deren
Trager beschimpft, verleumdet und besudelt. Man miisste wohl
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wieder cine eigene Broschiire schreiben, um aui die Verleum-
dungen und Verdichtigungen dieses Pamphletes zu antworten.
Ueber den Tatbestand der Genfer Ereignisse hat wohl der
Nicole-Prozess, trotz einer mehr als merkwiirdigen Prozess-
fithrung durch den Vorsitzenden, eindeutig Klarheit geschaffen
und das Volksverdikt der 12 einstimmigen Geschworenen hat
damit auch die inneren Unwahrheiten der vorliegenden Bro-
schiire ins klare Licht geriickt. Bedauerlicherweise fehlen gesetz-
liche Bestimmungen, auf Grund welcher die Urheber eines der-
artigen Pamphletes bestraft werden konnten, und es wiirde wohl
unter der Wiirde der in dieser Schrift beschimpiten und belei-
digten Einzelpersonen liegen, gegen die hahnebiichenen Ver-
leurndungen gerichtliche Klage einzureichen.

Unter dem Deckmantel der christlichen Religion und unter
Berufung auf das Gebot «Du sollst nicht téten» fiihrt diese Schriit
eine Sprache, die man sonst nur in den kommunistischen und
marxistischen Hetzbldttern gewohnt ist. Man kann ruhig sagen,
dass die Herren Verfasser bei ihrer scheinbaren Berufung auf
das Alte Testament vollkommen das Gebot «Du sollst nicht
liigen» wohlbewusst vergessen haben, und man darf, nachdem
der Schuldspruch in Genf gegen Nicole und Genossen gefillt
worden ist. wohl in aller Oefientlichkeit gegen diese religios-
soziale Vereinigung die offene Anklage erheben, dass sie das
Volk mit ihrer Broschiire bewusst irrefithren wollte.

Man darf dabei wohl auch die Frage erheben, wie lange noch
unser Schweizervolk sich von derartigen Leuten an der Nase
herumfiihren lisst. Man darf fragen, auf was diese Vereinigung
in ihrer Broschiire ihre Authentizitit stiitzt, und da muss man
mit Beschimung feststellen, dass es einerseits sogenannte auch
hiirgerlich sein wollende Zeitungen sind, die als Kronzeugen zi-
riert werden, und selbstverstiindlich Auslinder, die bewusst mit
voller Absicht unserm Lande Schaden zufiigen wollten, der nur
10ch durch die Gemeinheit der Gesinnung, die aus der Broschiire
rervortritt, iibertroffen wird, deren hervorragendes Zeichen in
sinem Defekt der Wahrheitsliebe besteht, der durch die Be-
schimpfung Andersdenkender verdeckt werden soll.

Zum Beispiel muss man es als den Ausfluss eines religios-
sozialen Witzboldes bezeichnen, wenn das Streuen von Pfeffer
n d(ile Augen anderer Leute als ein harmloser Scherz hingestellt
vird.

Mit heuchlerischem Augenaufschlag wird der Appell an die
xewalt verurteilt, um dann aber in der Folge sofort ein gewisses
Recht auf revolutionire Bewegungen zu stipulieren. Der Versuch,
lie Demonstranten und Revolutionire von Genf reinzuwaschen
ind als besonders brave Limmer darzustellen, muss in der Art
ind Weise, wie es hier geschieht, direkt zur Wiederholung der
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Genfer Ereignisse aufreizen und wird das auch sicherlich tun.
Der Geist, der aus den Worten dieser Verfasser spricht, wird die
Grundlage schaffen fiir weitere aufriihrerische Bestrebungen und
Ausbriiche ungeziigelter, durch diese Herren Pazifisten aufge-
peitschter Volksleidenschaften. Sollte es wieder zum Blut-
vergiessen kommen, wie in Geni, so konnen die Herausgeber
dieser Schrift zum guten Teil durch ihre unwahre, aufreizende
Darstellung hiefiir schuldig erklidrt und verantwortlich gemacht
werden, denn sie haben die geistige Grundlage hiezu geschaiien.

Es ist eine alte, bekannte Tatsache, dass die erhabene christ-
liche Religion immer von Schwarmgeistern missbraucht wurde,
und schon der Romer Celsus schreibt, wohl im Hinblick auf
solche Leute, die heute noch bezeichnenden Worte: «Man wird
nie sehen, dass die Landstreicher, die das Volk auf offentlichen
Pliatzen mit Possen und Taschenspielerstiicken betéren, sich in
eine Versammlung kluger und verstidndiger Leute wagen, um ihre
Kiinste zu produzieren, aber wenn sie einen Haufen Kinder sehen
oder antreffen, so stellen sie sich sofort ein und wissen diese linde
Menge in Verwunderung zu setzen.» Auch fiir die modernen
christlichen Schwarmgeister gilt dieses Wort, Es diirfte ein ver-
dienstliches Werk sein, wenn die «neuen Fronten» sich die
Triager der folgenden Namen einmal ndher ansehen wollten,
und dann auch bei Gelegenheit Anlass nehmen wollten, deren
Horer und Anhiédnger iiber das verwerfliche Treiben dieser Ver-
einigung, die weder mit Religion noch mit sozialen Gefiihlen et-
was zu tun hat, sondern nur aus Hass, Neid und Missgunst in
verwerflichster Weise das offentliche Leben zu vergiften sucht,
aufzukldren. Sie lauten:

Mitglieder des Komitees der religios-sozialen Vereinigung:

Pfarrer H. Bachmann, Ziirich (Aemtlerstr. 23).

A. Bietenholz-Gerhard, Basel (Hint. Gotterbarmweg 18).
Elisabeth Blaser, Le Locle (Nouveautés, rue Temple 10?).
Pfr. M. Bourquin, Genf (Prof. Institut Univ. études intern.?, rue Marignac 11).
Dr. E. Braun, Ziirich (Schularzt, Miihlehalde 6?).

Ernst Braun, Ziirich. ,

Dr. C. Brenner, Ziirich (Fachlehrer, Entlisbergstr. 43?).
Dr. P. Ceresole, La Chaux-de-Fonds.

Pfarrer Max Gerber, Ziirich.

Pfarrer ]J. G6tz, Winterthur (Rundstr. 23).

Pfarrer K. von Greyerz, Bern (Jdgerweg 20).

Clara Grotz, Ziirich,

Otto Hermann, Winterthur.

Klara Honegger, Ziirich (Tédistr. 45).

Dr. W. Hiirlimann, Ziirich (Miihlehaldensteig 5).

Dr. med. Bernhard Lang, Langenthal.

Marie Lanz, Bern (Steinerstr, 27?).

Pfarrer R. Lejeune, Ziirich (Zollikerstr. 76).

Pfarrer R. Lichtenhan, Basel.

Pfarrer St. Martig, Romanshorn.
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Dr. H. Meili, Hongg (Amtsvormund, Ziircherstr. 70).
Hélene Monastier, Lausanne.

Dr. L. Ragaz, Ziirich (Gartenhofstr. 7).

Dr. P. Reymond, Neuchatel.

Pfarrer P. Trautvetter, Hongg (Ziircherstr.).

Sofie Zoller, Ziirich.

Zu den Sonderegger’schen Vorschligen
iiber Heeresreform.

Von Oberstleut. i. Gst. Sennhauser.
(Fortsetzung und Schluss.)

Die Landwehr nach Sonderegger hitte Einheiten und Ver-
binde, die auch wiederum nur auf dem Papier stehen wiirden,
denn zum Funktionieren kdmen sie ja im Frieden nicht. Nur die
verhiltnisméssig wenig zahlreichen Leute, welche den Landwehr-
W. K. schon gemacht hiitten, wiirden ihre neue Einheit und einige
ihrer Vorgesetzten bei Kriegsmobilmachung kennen, die meisten
nicht einmal den Sammelplatz. Das ist ja eben einer der Nachteile
der jetzigen Landwehr. Die Rekrutierungskreise der Lw. Ba-
taillone wiren zu gross, als dass bei Unterbruch der Verbindungen
die Mobilmachung wenigstens eines Kerns prompt genug erfolgen
konnte. Wir haben das im November 1918 eindriicklich genug
erlebt und miissen alles daran setzen, dass solche Verhiltnisse
vermieden werden, wo es moglich ist.

Eine Vermehrung der Heeresklassern empfiehlt sich gar nicht.
Auszug 1. und 2. Aufgebot (letzteres der jetzigen Landwehr in
der Verwendung entsprechend), hierauf Mannschaftsdepot und
schliesslich Landsturm, wie es die Projekte v. Erlach und Sonder-
egger vorsehen, sind zu viele Klassen, durch die der Soldat
gehen sollte. Das ist teuer, lebt sich schlecht ein (denn der Mann
weiss ja schliesslich nicht einmal, wem und wohin er gehort)
und gibt zu viel Mutationen. Zugleich trigt es wegen der Starrheit
der Klassengrenzen dem Umstand nicht Rechnung, dass der
Mann sehr ungleich spét felduntauglich wird.

Wir miissen im Gegenteil die Zahl der Heeresklassen auf 2
verringern. Wir wollen, wie es der Krieg auch tut, nur noch Feld-
und Territorialarmee kennen und kein Mittelding mehr.

Fiir diesen Grundsatz habe ich schon frither eine Lanze ge-
brochen (Schweiz. Vierteljahresschrift fiir Kriegswissenschaft,
1920, Heft 1). Man lise die Landwehr auf und belasse die Land-
wehrmannschaft in den Stammeinheiten des Auszuges! Dieser
Grundsatz ist seither angewendet worden bei der Motor- und
Festungsartillerie und bei diversen Genie-Untergattungen. An-
dernorts ist zwar die Landwehrmannschaft noch in eigenen Ein-
heiten zusammengefasst, diese sind aber im Abteilungsverband



	Broschüre des religiös-sozialen Komitees "Der 9. November 1932 in Genf"

